
 

  

MEDIENMITTEILUNG VOM 25.05.2023 
DISKRIMINIERUNG BEIM NUMERUS CLAUSUS: WEITERZUG ANS BUNDESGERICHT 

Chancengleichheit ist nur ein leeres Versprechen 
Eine junge Frau wirft der Universität Bern Diskriminierung beim Zugang zur 
Hochschulbildung vor: Der Zeitzuschlag, auf den sie als Folge ihrer Dyslexie angewiesen 
ist, wird ihr bei der Numerus clausus-Prüfung verweigert. Mit einem Mehrheitsentscheid 
(3:2) kommt das Verwaltungsgericht des Kantons Bern zum Schluss, dass kein 
rechtlicher Anspruch auf diesen Zeitzuschlag besteht. Inclusion Handicap stellt jedoch 
fest, dass bei dieser Frage keine Einstimmigkeit herrscht und hat das Urteil an das 
Bundesgericht weitergezogen.  
M. V. wollte Veterinärmedizin an der Universität Bern studieren. Sie beantragte aufgrund ihrer 
Dyslexie einen Nachteilsausgleich für den Numerus clausus, unter anderem in Form eines 
Zeitzuschlags. Die Universität Bern verweigerte den Zeitzuschlag ganz. Das Berner 
Verwaltungsgericht wies die Beschwerde ab und hielt fest, dass Nachteilsausgleichs-
massnahmen keine Vorzugsbehandlung gegenüber anderen Bewerber:innen darstellen sollen. 
Die Zeit sei ein wesentliches Element des Numerus clausus; ein Zeitzuschlag würde die 
Vergleichbarkeit der Testergebnisse in Frage stellen. Inclusion Handicap hat am Freitag, 19. Mai 
2023 Beschwerde beim Bundesgericht eingereicht. 

Gleichbehandlung ist keine Bevorteilung 
Die Schweiz hat sich mit der UNO-Behindertenrechtskonvention (BRK) verpflichtet, Menschen 
mit Behinderungen den Zugang zur Hochschulbildung und zu lebenslangem Lernen 
gleichberechtigt mit Menschen ohne Behinderungen zu gewährleisten. «Daraus und aus dem 
Diskriminierungsverbot in der Verfassung ergibt sich das Recht auf angemessene 
Vorkehrungen, um die Chancengleichheit von Menschen mit Behinderungen zu gewährleisten», 
sagt Cyril Mizrahi, Prozessführender Anwalt von Inclusion Handicap. Darunter fällt auch das 
Recht auf Nachteilsausgleich bei Prüfungen: Dies stellt keine Bevorteilung dar.  

Zeitzuschlag als anerkannte Massnahme 
Während des Medizinstudiums gewährt die Universität Bern anlässlich von Prüfungen 
Zeitzuschläge als Massnahme des Nachteilsausgleichs. Auch das Bundesgericht hat bereits 
mehrfach anerkannt, dass die Gewährung eines Zeitzuschlags bei Prüfungen eine anwendbare 
Massnahme aus Sicht des Behindertengleichstellungsrechts darstellt (BGer 2C_974/2014 E. 
3.4; BGer 2D_7/2011, E. 3.2). Die Verweigerung eines Zeitzuschlages mit Bezug auf die 
Zulassungsprüfung zum Medizinstudium steht dem diametral entgegen. «Mit der Durchsetzung 
gleicher Prüfungsmodalitäten wird das Potenzial von Menschen mit Dyslexie verkannt: Sie hat 
zur Folge, dass zahlreiche Personen aufgrund ihrer Dyslexie aus dem Arztberuf 
ausgeschlossen werden», so Jacques Dubochet, Nobelpreisträger für Chemie. In Ländern wie 
Grossbritannien und den USA werden Zeitzuschläge in ähnlichen Prüfungssituationen 
selbstverständlich gewährt.  
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Auskunft 
Caroline Hess-Klein, Abteilungsleiterin Gleichstellung Inclusion Handicap 
076 379 94 72 / caroline.hessklein@inclusion-handicap.ch  
Cyril Mizrahi, Prozessführender Anwalt, Abteilung Gleichstellung Inclusion Handicap 
079 412 21 80 / cyril.mizrahi@inclusion-handicap.ch 

Inclusion Handicap ist die vereinte Stimme der rund 1,7 Mio. Menschen mit Behinderungen in der 
Schweiz. Der politische Dachverband der Behindertenorganisationen setzt sich für die Inklusion und die 
Respektierung der Rechte und Würde aller Menschen mit Behinderungen ein. Inclusion Handicap vereint 
22 gesamt-schweizerische und sprachregionale Behindertenverbände, ist die Interessenvertretung für 
Menschen mit Behinderung und bietet ihnen Rechtsberatung an. Die politischen Positionen werden in 
Zusammenarbeit mit den 22 Mitgliederorganisationen erarbeitet. 

Die Mitgliederorganisationen von Inclusion Handicap 
ASPr-SVG Schweizerische Vereinigung der Gelähmten│Polio.ch | Asrimm | autismusschweiz | Cystische 

Fibrose Schweiz | FRAGILE Suisse | Geliko (Schw. Gesundheitsligen-Konferenz) |  
inclusione andicap ticino | insieme Schweiz | PluSport | Pro Audito Schweiz | Procap | Pro Infirmis | Pro 

Mente Sana | Schw. Blinden- und Sehbehindertenverband (SBV) | Schw. Gehörlosenbund (SGB) | Schw. 
Multiple Sklerose Gesellschaft | Schweizer Paraplegiker-Vereinigung | Schw. Stiftung für das cerebral 

gelähmte Kind | Schw. Zentralverein für das Blindenwesen (SZBlind) |  
Sonos – Schw. Hörbehindertenverband | Verband Dyslexie Schweiz | Vereinigung Cerebral Schweiz 
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